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Der Verein ist selbstlos ttig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

§3
Mittel des Vereins dilrfen nur fiir die satzungsmaBigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins.

§4

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Korper-
schaft fremd sind, oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergiitungen
begiinstigt werden.

§5
Bei Auflsung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeginstigter Zwecke
it das Vermdgen des Vereins

a) an den - die - das

(Bezeichnung einer juristischen Person des dffentlichen Rechts
oder einer anderen steuerbegiinstigten Kérperschaft)

- der - die - das - es unmittelbar und ausschlieBlich fiir gemein-
niltzige, mildtétige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat,

oder

b) an eine juristische Person des ffentlichen Rechts oder eine andere
steverbegiinstigte Kérperschaft zwecks Verwendung fiir

(Angabe eines bestimmten gemeinniitzigen, mildtatigen oder kirch-
lichen Zwecks, z. B. Férderung von Wissenschaft und Forschung,
Bildung und Erziehung, der Unterstiitzung von Personen, die im
Sinne von § 53 AO wegen

bediirftig sind, Unterhaltung des Gotteshauses in




Fränkischer Sängerbund e.V.

	gegründet 1862 in Bamberg
	Mitglied im Deutschen Chorverband





Der Fränkische Sängerbund e.V. ist vom Finanzamt Coburg als „Gemeinnütziger Verein“ anerkannt worden. Daraus sind sowohl für das Präsidium und die Geschäftsführung, als auch für die einzelnen Mitgliedsvereine weit reichende und unabdingbare, vom Gesetz vorgegebene, Regelungen zu beachten. 

Voraussetzung der Steuervergünstigung

(§ 59 Abgabenordnung )

Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn sich aus der Satzung ergibt, welchen Zweck die Körperschaft verfolgt, dass dieser Zweck den Anforderungen der §§ 52 bis 55 Abgabenordnung entspricht und dass er ausschließlich und unmittelbar verfolgt wird; die tatsächliche Geschäftsführung muss diesen Satzungsbestimmungen entsprechen.
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Die steuerbegünstigten Zwecke müssen selbstlos gefördert werden. Selbstlosigkeit ist gleichbedeutend mit Uneigennützigkeit.

[image: image2.png]Selbstlosigkeit bedeutet:
Die Mittel eines gemeinniitzigen Vereins diirfen grundsatzlich nur fiir die sat-
zungsmaRigen Zwecke verwendet werden.




[image: image3.png]Die Mittel des Vereins, insbesondere Spenden, Mitgliedsbeitrage, Vermogensertra-
ge, Gewinne aus wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben, dirfen grundsatzlich nur fir




· die eigenen steuerbegünstigten Zwecke verwendet werden.

[image: image4.png]Ausdriicklich anerkannt ist die Verwendung von Mitteln des Vereins zur Forderung
anderer Einrichtungen unter folgenden Voraussetzungen:




[image: image5.png]+ die Zuwendung eines Teils der Mittel an eine andere, ebenfalls steuerbegtins-
tigte Korperschaft oder Kérperschaft des offentlichen Rechts zur Verwendung
fiir steuerbegiinstigte Zwecke;




[image: image6.png]Grundsatz:
Ein gemeinniitziger Verein muss seine steuerbegiinstigten Zwecke grundsatz-
lich selbst verwirklichen.




[image: image7.png]Ausdriicklich anerkannt ist die Tatigkeit von Dachverbanden, z. B. auf Kreis-, Landes-
oder Bundesebene, in denen Vereine zusammengefasst sind, die selbst unmittelbar
gemeinniitzige Zwecke verfolgen. Gemeinniitzige Dachverbande miissen im eige-
nen Interesse liberwachen, dass alle angeschlossenen Vereine als gemeinnitzig
anerkannt sind. Sonst gefahrden sie ihre eigene Gemeinniitzigkeit.




[image: image8.png]Satzung und tatsdchliche Geschaftsfiihrung

Fiir die Gemeinniitzigkeit reicht es nicht, dass der Verein tatsachlich gemeinniitzig
tatig wird.

Satzung

Jeder Verein, der gemeinniitzig sein will, muss sich fiir steuerliche Zwecke eine
schriftliche Satzung geben, auch wenn er gar nicht in das Vereinsregister eingetra-
gen werden mochte (und deshalb tiberhaupt keine schriftliche Satzung benétigen
wiirde).

In der Satzung muss festgelegt werden, dass der Verein steuerbegiinstigte Zwecke
verfolgt und auf welche Art und Weise er die Zwecke verwirklichen will. Satzungs-
zwecke und die Art ihrer Verwirklichung miissen genau bestimmt werden. Es diir-
fen keine Zweifel bleiben, ob der Verein nicht auch andere als steuerbegiinstigte
Zwecke verfolgen will (§§ 59, 60 AO).




[image: image9.png]Bitte beachten:

In der Satzung muss die Beschreibung des Zwecks einschlieRlich der vorgesehe-
nen Mittel zur Erreichung des Zwecks so eindeutig sein, dass ohne weitere Erkla-
rung erkennbar ist, ob der Verein eine steuerbegiinstigte Zielsetzung hat und
wie diese verwirklicht werden soll.

In der Satzung ist auch festzulegen,




[image: image10.png]dass der Verein seine steuerbegtinstigten Zwecke ausschlieBlich und unmittelbar
verfolgt;
dass die Mittel des Vereins nur fir satzungsmaRige Zwecke verwendet werden




[image: image11.png]Tatsachliche Geschaftsfiihrung

Fiir die Inanspruchnahme der Steuervergiinstigung bei Gemeinniitzigkeit reicht es
allerdings nicht aus, dass nur die Satzung den steuerlichen Anforderungen ent-
spricht. Die tatsichliche Tatigkeit muss dann auch entsprechend den Bestimmun-

gen in der Satzung erfolgen.




Dies bedeutet für den Fränkischen Sängerbund e.V. aber auch, dass wir dafür verantwortlich sind, dass unsere Mitgliedsvereine die Anerkennung als Gemeinnütziger Verein haben. Nur wenn diese Anerkennung vorliegt, dürfen wir Ihnen wie in der Vergangenheit auch, 

· finanzielle Unterstüzung in Form von Zuschüssen zukommen lassen und

· die Gema-Gebühren für Ihre Konzerte übernehmen.

· Aber auch jede Unterstützung in Form von „Rat und Tat“ ist künftig nur noch zulässig, wenn Ihr Verein die Anerkennung als Gemeinnütziger Verein vorweisen kann.

Ob und ab wann die zuständigen Behörden ((Finanzverwaltung und das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst evtl aufgrund der Feststellungen des Bayerischen Obersten Rechnungshofs (BORH)( auf die genaue Einhaltung der Rechtsvorschriften besteht und bei Nichterfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen Konsequenzen zieht sollten wir dahingestellt lassen.  

Da ein Austritt Ihres Vereins aus dem Fränkischen Sängerbund e.V. nicht die Lösung sein kann, sollte jeder verantwortungsbewusste Vorsitzende eines Gesangvereins, dem das Wohl seines Chores am Herzen liegt, die Weichen für eine Anerkennung seines Vereins stellen und sofort die nötigen Schritte einleiten.
Auswirkung auf die Mitgliedsvereine des Fränkischen Sängerbundes e.V.

Besitzt Ihr Verein bereits die Anerkennung als Gemeinnütziger Verein?

ja


nein

So erreichen Sie die Gemeinnützigkeit

· Nehmen Sie Ihre Satzung oder erstellen  Sie eine Satzung unter Beachtung der Mindestanforderung gemäß der als Anlage beigefügten Mustersatzung und besprechen diese mit dem Sachbearbeiter Ihres zuständigen Finanzamts.

· Sofern sich aus dieser Besprechung Satzungsänderungen ergeben oder wenn die Satzung erstmals beschlossen werden muss, berufen Sie noch im Kalenderjahr 2007 eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein und lassen die Satzung beschließen.

· Beantragen Sie beim zuständigen Finanzamt die Gemeinnützigkeit, in dem Sie eine Steuererklärung zur Körperschaftsteuer für Körperschaften (Vereine) die gemeinnützigen Zwecken dienen abgeben.

· Senden Sie eine Kopie des Freistellungsbescheides an die Geschäftsstelle des Fränkischen Sängerbundes nach Coburg.

· Damit ist für Sie die Angelegenheit erledigt und 
Ihr Chor wird Ihnen dankbar sein, dass er, wie in den
vergangenen Jahren, sowohl die finanziellen Unterstützungen als auch die sonstigen Vorteile eines Mitgliedes im Fränkischen Sängerbund e.V. uneingeschränkt nutzen kann!! 

Bitte beachten Sie aber unter allen Umständen:

Nur wenn Sie die oben aufgeführten Schritte zur Erlangung der eigenen Gemeinnützigkeit noch im Kalenderjahr 2007 einleiten, ist gewährleistet, dass Ihr Verein keine negativen Folgen zu befürchten hat.


Wohin können Sie sich wenden, wenn Sie noch Fragen haben?
Mit all Ihren Fragen wenden Sie sich bitte an:









Nur für den unwahrscheinlichen Fall, 
dass Sie sich die Frage stellen:
Hier einige Fakten und Argumente, die für sich sprechen:

	Das hat der Fränkische Sängerbund e.V. an seine Chöre zurückgegeben
	2007
	2006

	Zuschüsse an die Sängerkreise
	-33.160,80 €
	-32.577,08 €

	Zuschüsse f. Staatl. Chorleiter (Ministerium)
	-114.500,00 €
	-115.427,00 €

	Zuschüsse für Staatl. Chorleiter (FSB)
	-35.691,80 €
	-22.173,00 €

	Zuschüsse für Chöre des FSB
	-12.000,00 €
	-19.425,00 €

	Zuschüsse für Bundessingen
	-6.268,67 €
	-12.573,13 €

	Zuschüsse für Leistungssingen
	-8.847,25 €
	-1.189,50 €

	Zuschüsse für Kinder- und Jugendchöre
	-30.265,77 €
	-27.009,21 €

	Zuschüsse für Schulungen, Dokumentation
	-37.375,18 €
	-42.136,31 €

	Zuschüsse für Konzerte
	-14.006,60 €
	-7.661,00 €

	Zuschüsse für Noten
	-36.137,00 €
	-37.196,78 €

	Zuschüsse für Instrumente
	-3.356,00 €
	-5.267,00 €

	Starthilfen für Chöre
	-23.418,81 €
	-7.912,93 €

	Damit wurden in den beiden Kalenderjahren 2007 und 2006 Zuschüsse gewährt von insgesamt 
	-355.027,88 €
	-330.547,94 €

	
	
	

	Das hat der Fränkische Sängerbund e.V. für seine Chöre aufgewendet
	2007
	2006

	Gema für Konzerte 
	-38.453,79 €
	-41.809,59 €

	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen für verdiente Mitglieder
	-17.799,40 €
	-15.770,15 €

	Fränkische Sängerzeitung
	-38.333,04 €
	-34.068,91 €

	 
	-94.586,23 €
	-91.648,65 €

	
	
	

	Das hat der Fränkische Sängerbund e.V. für Mitgliedschaften in Dachverbänden und Organisationen aufgewendet
	2007
	2006

	Abgaben Landesverband
	-7.572,00 €
	-7.572,00 €

	Beitrag an DCV
	-77.628,01 €
	-78.766,92 €

	 
	-85.200,01 €
	-86.338,92 €


Damit hat jeder aktive Sänger für einen Mitgliedsbeitrag von 8,00 € im Kalenderjahr 2007 rein rechnerisch Gegenleistungen von über 12,88 € zurückerhalten.
[image: image12.png]Mustersatzung fiir einen Verein
(Anlage 12u § 60 AO)

(nur aus steuerlichen Griinden notwendige Bestimmungen ohne Be-
riicksichtigung der vereinsrechtlichen Vorschriften des BGB)

§1

Der

fe.V)

mit Sitzin

verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar - gemeinniitzige - mildttige -
kirchliche - Zwecke (nicht verfolgte Zwecke streichen) im Sinne des
Abschnitts sSteuerbegiinstigte Zweckex der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist

(z. B die Forderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Er-
ziehung, Kunst und Kultur, des Umwelt-, Landschafts- und Denkmal-
schutzes, der Jugend- und Altenhilfe, des offentlichen Gesundheits-
wesens, des Sports, Unterstitzung hifsbediirftiger Personen).

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

(z. B. Durchfiihrung wissenschaftlicher Veranstaltungen und For-
schungsvorhaben, Vergabe von Forschungsauftragen, Unterhaltung
einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunst-
sammiungen, Pflege des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung
von Naturschutzgebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-,
Jugendheimes, Unterhaltung eines Altenheimes, eines Erholungshei-
mes, Bekémpfung des Drogenmissbrauchs, des Larms, Errichtung von
Sportanlagen, Férderung sportlicher Ubungen und Leistungen).




Was ist zu tun?





Die Gemeinnützigkeit


innerhalb des


Fränkischen Sängerbundes e.V.





Senden Sie bitte eine Kopie des letzten Freistellungsbescheides an die Geschäftsstelle des Fränkischen Sängerbundes nach Coburg.


Damit ist für Sie die Angelegenheit erledigt!!





Es ist dringender Handlungsbedarf angesagt.





Das Präsidium des Fränkischen Sängerbundes empfiehlt folgende Vorgehensweise: 





Was ist zu tun?











Fränkischer Sängerbund e.V.�Geschäftsstelle�Bahnhofstrasse 30�96450  Coburg�Telefon 09561-94499





Herbert Meier�Bundesschatzmeister�Telefon: 09131-80830





oder





�





Lohnt sich für meinen Chor noch die Mit-�gliedschaft im Fränkischen Sängerbund e.V.?
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